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Bereitstellung des TES Late Approval Reportes (TE547) für die 
Überwachung von Verstößen gegen das „Late Entry Regime" 

Eurex-Rundschreiben 031/19 

Seit dem 2. Januar 2019 können Eurex-Handelsteilnehmer den neu bereit gestellten 
TE547-Report (TES Late Approval Report) über die Common Report Engine (CRE) 
erhalten. 

Der TE547 wird auf Monatsbasis bereitgestellt und enthält Informationen über alle 
T7 Entry Service (TES)-Geschäfte, bei denen die Bestätigung zu spät erfolgte 
(dabei werden einfache, komplexe und flexible Instrumente für den 
vorangegangenen Handelsmonat in Betracht gezogen). Verspätete Bestätigungen 
von TES-Geschäften stellen einen „Fall II“-Verstoß gegen das Late Entry Regime 
dar. 

Das „Late Entry Regime“ umfasst zwei maximal zulässige Zeitfenster: 

• Ein maximal zulässiges Zeitfenster von 15 Minuten zwischen der 
Übereinkunft über alle für das Geschäft ökonomisch notwendigen 
Parameter und der Eingabe der entsprechenden Angebotsbedingungen in 
das Handelssystem T7 (Fall I – wie unten näher beschrieben); und 

• Ein zusätzliches, maximal zulässiges Zeitfenster von 15 Minuten für die 
Bestätigung der Angebotsbedingungen in T7 durch die jeweilige 
Gegenpartei (Fall II). 

Weitere Informationen dazu können Abschnitt 4.4 der Bedingungen für den Handel 
an der Eurex Deutschland oder den verwiesenen Rundschreiben entnommen 
werden. Eventuelle „Fall I“-Verstöße (bzw. verspätete Eingabe in T7) können nicht 
systemseitig identifiziert werden, daher enthält der TE547-Report keinerlei 
Informationen hinsichtlich dieser Verstöße. 

Der TE547-Report ist für alle Handelsteilnehmer verfügbar. Nach einmaliger 
Registrierung kann jeder Handelsteilnehmer den Report auf der CRE über die 
Member Section einsehen und via SFTP-Client herunterladen. 

Weitere Informationen zum TE547-Report finden Sie im Report Reference Manual 
als Teil der T7-Systemdokumentation auf der Eurex Webseite 
www.eurexchange.com unter dem folgenden Link: 

Technology > T7 Trading architecture > System Documentation > 
Release 7.0 > Eurex Reports > T7 XML Report Reference Manual v.70.3.3.2 
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